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Sitzung vom 08.03.2011 
Mitgeteilt am 11.03.2011 
Protokoll-Nr. 11-186 
Reg.-Nr. B1.3 
 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 
Teilrevision Ortsplanung 
Genereller Erschliessungsplan „Gewässerraum“ 
 
 
1. Ausgangslage / Gesetzeslage 
 
Gemäss Art. 21 Abs. 2 der Eidgenössischen Wasserverbauordnung ist der Raumbedarf für 
Gewässer festzulegen. Dabei ist den Gewässern soviel Schutz zuzugestehen, dass einerseits 
der Hochwasserschutz gewährleistet ist und andererseits die Gewässer ihre natürlichen Funktio-
nen ausüben können. Gemäss Art. 21 Abs. 3 haben die Gemeinden dieses Anliegen im Rahmen 
der Nutzungsplanung umzusetzen. 
 
Grundsätzlich sind die in der Grundordnung festgelegten Gewässerabstandslinien einzuhalten. 
Wo diese fehlen, sind innerhalb der Bauzone 10 m und ausserhalb der Bauzone 20 m Gewäs-
serabstand erforderlich. 
 
Im Kantonalen Richtplan sind zudem wegleitende Ziele punkto Oberflächengewässer und Fische-
rei einzuhalten. 
 
 
2. Rechtskräftige Ortsplanung 
 
Für das Fehlen der Gewässerabstandslinien wurde die Gemeinde Davos in den letzten Jahren 
etliche Male gerügt. Nun gilt es, diese Pendenz zu erledigen. 
 
Art. 33 Baugesetz regelt generell den Gewässerabstand für Neubauten. 
 
Am 1. November 2005 ist das revidierte KRG samt Raumplanungsverordnung in Kraft getreten. 
Für die Bemessung des Gewässerabstandes geht die kantonale Bestimmung gemäss Art. 78 
KRG den bisherigen kommunalen Bauvorschriften vor. 
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3. Projekt 
 
Von Seiten der Gemeinde wurde für die Beurteilung und Ausscheidung von Gewässerräumen 
Herr B. Zarn vom Büro Hunziker, Zarn und Partner AG beigezogen. In zwei Besprechungen mit 
den Vertretern des ARE, des Tiefbauamtes und des ANU wurden die Grundsätze besprochen 
und festgelegt. 
 
 
4. Konzept 
 
Die Gemeinde Davos verfügt über ein sehr ausgedehntes Gemeindegebiet und zahlreiche 
Oberflächengewässer. 
 
Innerhalb des Siedlungsgebietes sind zahlreiche Gewässer bereits verbaut oder eingedolt. 
Ausserhalb besteht diese Gefahr weniger. 
 
An vielen Orten innerhalb des Siedlungsgebietes sind deshalb auch bereits Gebäude und Anla-
gen im gesetzlichen Gewässserabstandsbereich von 10 m zu finden. 
 
Die Ausscheidung von allgemein verbindlichen Richtlinien dient der Erhaltung von Gewässer-
räumen vor weiteren Verbauungen sowie der Schaffung von Rechtssicherheit für die betroffenen 
Grundeigentümer. 
 
In Absprache mit den kantonalen Ämtern und den beigezogenen Fachleuten wurden folgende 
Regeln vereinbart: 
 
– Detaillierte Gewässerräume werden grundsätzlich nur im Bereich der Bauzonen ausge-


schieden. Ausserhalb der Bauzone werden Gewässerräume nur nach Bedarf und im Einzel-
fall ausgeschieden. 


– Wo keine Gewässerräume durch Gewässerabstandslinien festgelegt werden, gelten die 
gesetzlichen Gewässerabstände, d.h. 10 m innerhalb der Bauzone und 20 m ausserhalb der 
Bauzone. 


– Dort, wo Hauptgebäude bereits innerhalb des Gewässerabstandsbereichs von 10 m beste-
hen, werden detaillierte Gewässerabstandslinien festgelegt. In solchen Fällen kann der Ge-
wässerabstand bis auf ein Minimum von 5,0 m reduziert werden. Kleinere Gewässerabstän-
de sind ausgeschlossen. Diese Regel gilt jedoch nicht für Nebengebäude wie Garagen u.ä. 
Für solche Nebengebäude wie auch für Anlagen gilt in jedem Fall der gesetzliche Gewäs-
serabstand. 


– Wo ein bestehendes Hauptgebäude innerhalb eines Gewässerabstands von 5 – 10 m liegt, 
wird die Gewässerabstandslinie entlang der Gebäudeseite festgelegt. 


– Wo ein bestehendes Hauptgebäude den Gewässerabstand von 5,0 m unterschreitet, wird 
die Gewässerabstandslinie im Abstand von 5,0 m durch das Gebäude festgelegt. Für Ge-
bäude oder Gebäudeteile, die von einer Gewässerabstandslinie betroffen sind, gilt die Be-
sitzstandsgarantie. Sie dürfen jedoch nur unterhalten werden. Im Falle eines Wiederaufbaus 
nach Zerstörung oder freiwilligem Abbruch ist das Gebäude auf die Gewässerabstandslinie 
zurückzusetzen. 


– Die festgelegten Gewässerabstandslinien gelten sowohl für Bauten wie auch für Anlagen. 
Dasselbe gilt für gesetzliche Gewässerabstände nach Art. 78 KRG. 
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5. Verfahren 
 
Gemäss Art. 22 Baugesetz in Verbindung mit Art. 57 KRG können Baulinien im Generellen 
Erschliessungsplan festgelegt werden. 
 
Gemäss Art. 164 Baugesetz ist der Grosse Landrat für den Erlass des Generellen Erschlies-
sungsplanes zuständig. Ebenfalls dazu gehört die abschliessende Genehmigung durch die 
Regierung. 
 
 
6. Kantonale Vorprüfung 
 
Die revidierten Planungsmittel wurden gestützt auf Art. 12 der Kant. Raumplanungsverordnung 
KRVO zur Vorprüfung unterbreitet. 
 
Mit Vorprüfungsbericht vom 30. April 2010 beurteilte das ARE das Revisionsprojekt grundsätzlich 
positiv, wobei der Gemeinde eine konsequente Durchsetzung des Konzeptes nahegelegt wurde. 
 
 
7. Mitwirkungsverfahren 
 
Die revidierten Planungsmittel wurden gestützt auf Art. 13 KRVO während der Zeit vom 
26. November bis 27. Dezember 2010 öffentlich aufgelegt. Während dieser Zeit hatten die 
Interessierten die Gelegenheit, sich mit den Planungsmitteln auseinanderzusetzen und Vorschlä-
ge zuhanden des Kleinen Landrates einzureichen. 
 
Der Eigentümer der Parzelle 462 hat den Antrag gestellt, die Gewässerabstandslinie sei wie bei 
ähnlichen Fällen auf 5 m festzulegen, dies aufgrund der Tatsache, dass es sich beim Schatzalp-
bach um ein sehr kleines Gewässer handelt und die Parzelle bereits weitgehend überbaut sei. 
 
 
Antrag an den Grossen Landrat: 
 
Die Teilrevision der Ortsplanung „Genereller Erschliessungsplan Gewässerraum“ wird genehmigt. 
 
 
Gemeinde Davos 
Namens des Kleinen Landrates 
 
 
  
Hans Peter Michel 
Landammann 


Michael Straub 
Landschreiber 


 
 
 
Aktenauflage 
– Genereller Erschliessungsplan 1:1000 vom 22.02.2011 
– Planungs- und Mitwirkungsbericht vom 22.02.2011 
– Vorprüfungsbericht ARE vom 30.04.2010 
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Sitzung vom 26.04.2011 
Mitgeteilt am 29.04.2011 
Protokoll-Nr. 11-399 
Reg.-Nr. W1.1.1 
 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 
Generelle Erschliessungspläne Wasserversorgung und Abwasserentsorgung,  
Genehmigung 
 
 
1  Grundsatz 
Der generelle Erschliessungsplan legt in Grundzügen die Versorgungs- und Entsorgungsanlagen 
zur Erschliessung der Bauzonen und anderer Nutzungszonen fest. Er enthält die Anlagen der 
Grund- und Groberschliessung. 
 
 
2  Erlass, Zuständigkeit 
Für den Erlass der generellen Erschliessungspläne Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 
ist in Anwendung von Art. 57 des Raumplanungsgesetzes für den Kanton Graubünden sowie von 
Art. 122 und Art. 164 des Baugesetzes der Gemeinde Davos der Grosse Landrat zuständig. 
 
 
3  Erschliessungsplanung Wasserversorgung 
 
3.1  Generelles Wasserversorgungsprojekt 
Grundlage für den generellen Erschliessungsplan Wasserversorgung bildet das generelle Wasser-
versorgungsprojekt GWP von 1997, überarbeitet 2010. Die Wasserversorgung Davos verkauft 
heute pro Jahr rund 1,6 Mio. m³ Wasser. Der maximale Tagesverbrauch beträgt im Winter ca. 
13'000 m³ pro Tag und im Sommer 14'000 m³ pro Tag. Die Wasserversorgung Davos liefert zu 
100 % Quellwasser. 
 
Das Quellwasserangebot ist im Winter minimal ca. 14'600 m³ pro Tag. Für das Planungsziel (ca. 
2040) wird angenommen, dass die ständige Einwohnerzahl von Davos auf 15'000 Personen sowie 
die maximale Anzahl Gäste auf 30'000 Personen steigt. Gleichzeitig wird davon ausgegangen, 
dass der spezifische Verbrauch leicht sinkt. Diese Annahmen ergeben einen maximalen Tages-
verbrauch im 14'600 m³ pro Tag im Winter bzw. von 16'600 m³ pro Tag im Sommer. Damit wird im 
Winter das Wasserangebot der Quellen theoretisch ausgeschöpft. 
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3.2  Verbindungsleitungen 
Die grösseren Projekte zur Verbesserung der Versorgungssicherheit sind die geplante Verbin-
dungsleitung Bolgen Davos Platz, die Verbindungsleitung Frauenkirch und die Verbindungsleitung 
im Unterlaret. 
 
3.3  Löschwasserversorgungen 
In den Bauzonen Büelen und Sertig Dörfli fehlen noch die Löschwasserversorgungen mit Reser-
voirs und Hydranten. Die beiden Projekte sollen mittelfristig realisiert werden. 
 
3.4  Reservoirs 
Ausser dem Reservoir Parsenn ist kein Ersatz vorgesehen. Das Reservoir ist überaltert und wird in 
den nächsten Jahren am gleichen Standort wieder aufgebaut. Das Reservoir wird von heute 80 m³ 
auf 300 m³ vergrössert. Das Speichervolumen aller Reservoirs beträgt 7'875 m³, davon sind 70 % 
Brauchreserve und 30 % Löschreserve. 
 
3.5  Leitungsnetz 
Das Leitungsnetz der Wasserversorgung Davos ist teilweise überaltert. Die Erneuerung erfolgt in 
den nächsten Jahren, wobei die heutige Linienführung beibehalten wird. Verschiedene Leitungen 
müssen in diesem Zusammenhang vergrössert werden. Durch die Zusammenführung von Versor-
gungszonen wird die Leistungsfähigkeit des Rohrnetzes verbessert.  
 
3.6  Fazit 
Die Wasserversorgung Davos stellt ein ausreichendes Angebot an einwandfreiem Trinkwasser 
und nutzbarem Brauchwasser sowohl in normalen Zeiten wie auch in Notlagen langfristig sicher. 
Die Quellwasservorkommen sind geschützt. Die Wasserversorgung ist auf die vorgesehene 
Siedlungsentwicklung abgestimmt. Konzeptionelle Vorstellungen sichern den wirtschaftlichen 
Einsatz der Mittel und die Qualitätssicherung. Das vorhandene Leitungsnetz mit den erforderlichen 
Ausbaumassnahmen und den dazugehörigen Reservoirs ist in der Lage, die vorhandenen Bauzo-
nen inkl. minimaler Erweiterungen mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen. 
 
 
4  Erschliessungsplanung Abwasserentsorgung 
 
4.1  Genereller Entwässerungsplan 
Grundlage für den generellen Erschliessungsplan bildet der generelle Entwässerungsplan GEP, 
welcher vom Amt für Natur und Umwelt Graubünden am 10. Juli 2007 genehmigt und vom Gros-
sen Landrat am 27. September 2007 zur Kenntnis genommen wurde. 
 
4.2  Bemessungsgrundlagen 
Im hydraulischen Modell ist eine Gesamtfläche von ca. 3'150'000 m² mit 36'000 Einwohnergleich-
werten an das Kanalisationsnetz bzw. an die Abwasserreinigungsanlage ARA Gadenstatt ange-
schlossen. Von der Gesamtfläche sind im Ist-Zustand rund 91 %, im Planungszustand 100 % 
überbaut. 
 
4.3  Neuer Hauptkanal 
Die Siedlung in Davos entwickelte sich vom Talboden an die Hänge hinauf. Dies hat zur Folge, 
dass der bestehende Hauptkanal auf der rechten Talseite im Hinblick auf die Vollüberbauung der 
Bauzonen stark überlastet wird. Dieser Kapazitätsengpass soll mit einem neuen Hauptkanal auf 
der linken Seite (in Fliessrichtung) des Landwassers behoben werden. Der neue Hauptkanal 
beginnt bei der Flüelastrasse und endet beim Regenrückhaltebecken Tannen in Frauenkirch. 
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4.4  Übriges Leitungsnetz 
Das Kanalisationsnetz Davos ist teilweise überaltert. Die Erneuerung erfolgt in den nächsten 
Jahren mit örtlicher Kanalvergrösserung wegen der ungenügenden Kapazität. Die heutigen 
Linienführungen werden beibehalten. 
 
4.5  Retention und Hochwasserentlastung 
Folgende Regenrückhaltebecken sind geplant: Seebüel, Büel, Regina, Hofstrasse, Wilde-
nerstrasse. Bei einem Starkregen können in den Regenrückhaltebecken etwa 6'300 m³ Abwasser 
zurückgehalten werden. In Zukunft sind vier Hochwasserentlastungen vorhanden. Drei bisherige 
werden aufgehoben. 
 
4.6  Abwasserleitungen Seitentäler 
In den Seitentälern sind folgende Leitungen geplant: 
• Leitungsstrang Talstation Pischabahn bis Stilli im Flüelatal 
• Leitungsstrang Teufi bis Büelen im Dischma 
• Leitungsstrang Sand bis Mühle im Sertig 
 
4.7  Bergbahnen, Gastwirtschaftsbetriebe 
Die Betriebe Parsenn, Schatzalp, Jakobshorn und Rinerhorn sind an die öffentliche Kanalisation 
angeschlossen. Das Gebiet Pischa muss noch saniert werden. Dies geschieht mittels einer 
Schmutzwasserableitung ab dem Skigebiet „Pischa“ in die geplante Kanalisation im Flüelatal. 
 
4.8  Abwasserreinigungsanlagen 
Im Gemeindegebiet Davos sind folgende Abwasserreinigungsanlagen vorhanden: 
 
 Kapazität, Einwohnergleichwerte Erstellung / Sanierung 
• ARA Gadenstatt 36'000 1977 / 2004 
• ARA Laret 600 1900 / 1979 
• ARA Glaris 1'200 1982 / 2007 
• ARA Monstein 600 1997 
• ARA Wiesen 1'400 1991 
 
Die ARA Laret wird 2011 aufgehoben und in ein Pumpwerk umgebaut. Die Abwasserreinigungsan-
lagen werden laufend dem neuesten Stand der Technik angepasst, wenn Massnahmen zum 
Schutz des Gewässers notwendig sind. Der bei der Abwasserbehandlung anfallende Klärschlamm 
wird zur Verwertung der Trocknungsanlage in Chur zugeführt. 
 
4.9  Fazit 
Davos verfügt mit der vorliegenden Erschliessungsplanung Abwasserentsorgung über eine umfas-
sende und gesetzeskonforme Grundlage zur Erfüllung der Gewässerschutzaufgaben. Die vorhan-
denen bzw. geplanten Anlagen vermögen das heute und in Zukunft anfallende Abwasser der 
vorhandenen Bauzonen abzuleiten und zu reinigen. 
 
 
5  Vorprüfung 
Das Amt für Raumentwicklung Graubünden hat im Vorprüfungsbericht vom 2. November 2010 zur 
Teilrevision der Ortsplanung bzw. zu den generellen Erschliessungsplänen Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung Stellung genommen. Die Anregungen, Anpassungen und Ergänzungen der 
Nutzungsplanungsvorlage wurden nach Möglichkeit berücksichtigt. Die Pläne und der Planungsbe-
richt wurden entsprechend ergänzt bzw. abgeändert. 
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6  Mitwirkung 
Gemäss Art. 13 der kantonalen Raumplanungsverordnung (KRVO) fand die öffentliche Mitwir-
kungsauflage vom 4. Februar bis 5. März 2011 statt. Eingegangen ist eine Einwendung des Golf 
Club Davos zum Erschliessungsplan „Abwasserentsorgung“ Abschnitt Davos Platz und Dorf. Er 
beantragt, es sei der geplante Hauptstrang keinesfalls über das Golfgelände zu führen sondern 
auf der rechten Seite des Landwassers zu bauen. Der Golf Club Davos begründet seinen Antrag 
damit, dass bei der Planung nicht auf die Infrastruktur des Golfplatzes (Abschläge, Fairways, 
Greens, etc.) Rücksicht genommen wurde und macht auf die finanziellen Folgen aufmerksam. Bei 
der generellen Erschliessungsplanung „Abwasserentsorgung“ geht es um das Entwässerungskon-
zept und die ungefähre Linienführung der Leitungen. Aus verschiedenen Gründen ist es nicht 
möglich, den Hauptkanal auf der rechten Seite des Landwassers zu erstellen. Das Tiefbauamt hat 
zusammen mit dem Golf Club Davos eine neue Leitungsführung festgelegt, welche auf die Golf-
infrastruktur Rücksicht nimmt. Der Erschliessungsplan „Abwasserentsorgung“ Abschnitt Davos 
Platz und Dorf wurde entsprechend angepasst. Die Detailplanung erfolgt in enger Absprache mit 
dem Golf Club Davos (Präsident, Manager, Greenkeeper). 
 
 
Antrag an den Grossen Landrat: 
 
Die generellen Erschliessungspläne Wasserversorgung und Abwasserentsorgung seien zu 
genehmigen. 
 
 
Gemeinde Davos 
Namens des Kleinen Landrates 
 
 
  
Hans Peter Michel 
Landammann 


Michael Straub 
Landschreiber 


 
 
 
Aktenauflage 
– Generelle Erschliessungspläne Wasserversorgung 
– Generelle Erschliessungspläne Abwasserentsorgung 
– Planungs- und Mitwirkungsbericht Wasserversorgung 
– Planungs- und Mitwirkungsbericht Abwasserentsorgung 
– Vorprüfungsbericht Amt für Raumentwicklung Graubünden 
 
 
Mitteilung an 
– Raumplanungskommission 
– Tiefbauamt 
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Sitzung vom 14.06.2011 
Mitgeteilt am 17.06.2011 
Protokoll-Nr. 11-518 
Reg.-Nr. F3.2 
 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 
Sammelprojekt Schutzwald, Pflegeprogramm 2011 
Projektierung und Rahmenkredit 
 
 
1. Einleitung 
 
Für die Schutzwaldpflege im Gemeinde-, Privat- und Fraktionswald stehen gemäss Brief vom 
10. Mai 2011 des Amtes für Wald, Region 1, für das Pflegeprogramm 2011 Fr. 682’000.– zur 
Verfügung. Dies sind Fr. 137'000.– (25 %) mehr als im Vorjahr. Der Kanton hat in Anbetracht der 
schwierigen Bedingungen in der Forstwirtschaft (Konkurs Mayr Melnhof Swiss Timber, schwierige 
Lage auf dem internationalen Holzmarkt, Wechselkurs-Verhältnis Euro/Schweizerfranken) dem 
Parlament beantragt, die Schutzwaldkredite für das Bauprogramm 2011 zu erhöhen. Damit will 
die Regierung verhindern, dass die Gemeinden bei tieferen Holzerlösen weniger Arbeiten in den 
Schutzwäldern ausführen. 
 
Diese Arbeiten werden als forstliches Projekt in der Investitionsrechnung geführt (810.505.01 
Waldbau C, 810.661.01 Kantonsbeiträge für Waldbau C). Gegenüber dem Bauprogramm 2010 
ist auch der Gemeindewald in diesem Projekt enthalten. Bisher wurden die Arbeiten im Gemein-
dewald für die Optimierung der Mehrwertsteuer in der Laufenden Rechung abgewickelt. Mit der 
Revision des Mehrwertsteuergesetzes per 1. Januar 2010 sind interne Leistungen der Gemein-
debetriebe nicht mehr mehrwertsteuerpflichtig. Damit auch die Holzereiarbeiten im Fraktions- und 
Gemeindewald dem Mehrwertsteuergesetz gerecht werden, wird diesen Besitzern das „Holz ab 
Stock“ abgekauft. 
 
Die Projekt- und Kreditgenehmigung ist in der Verordnung über die Wälder mit besonderer 
Schutzfunktion (Waldbau C) im Davoser Rechtsbuch (DRB) 71.22 geregelt. Der Grosse Landrat 
entscheidet endgültig und genehmigt im Rahmen seiner Finanzkompetenz die Ausführungspro-
jekte (DRB 71.22, Art. 5). 
 
Im Voranschlag sind Fr. 540'000.– eingesetzt. Damit der zugeteilte Kredit von Fr. 682’000.–
ausgeschöpft werden kann, ist ein Nachtragskredit von Fr. 142'000.– zu bewilligen. 
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2. Pflegeprogramm 2011 
 
Im Pflegeprogramm 2011 sind in 32 verschiedenen Teilflächen folgende Arbeiten projektiert: 
 
     besondere Schutzfunktion:  Schutzwald: 
– Pflanzungen 1’900 Stück 
– Jungwaldpflege 1’120 Aren  
– Dickungspflege 395 Aren  
– Stangenholzpflege 475 Aren 
– Holzschläge, mit Holzernte 4’660 m³ 1’370 m³ 
– Chemischer Wildschutz 41’000 Stück 
– Wildschutzzaun 150 m 
– Gleitschneepfähle 50 Stück 
– Begehungswege 700  m 
 
 
3. Kostenvoranschlag 
 
Die waldbaulichen Arbeiten werden nach festgelegten Pauschalansätzen ausgeführt. Bei den 
Massnahmen mit Holzertrag ist dieser im Pauschalansatz berücksichtigt. Die Erlöspauschale 
wurde aufgrund der aktuellen Entwicklung auf dem Holzmarkt von Fr. 85.-/m³ auf Fr. 72.-/m³ 
gesenkt. Einige Aufwandpauschalen wurden auf Grund von Nachkalkulationen nach oben 
angepasst. Die Abrechnung nach Pauschalansätzen entspricht einer Arbeitsausführung im 
Akkord. Bessere oder schlechtere Ergebnisse gehen zulasten oder zugunsten der Bauherrschaft. 
Diese wirkt sich auf die Arbeitsausführung (Aufwandpauschale) und auf den Holzertrag (Erlös-
pauschale) aus. Die Waldeigentümer leisten mit dem Holzerlös, der in den Pauschalen einge-
rechnet ist, einen grossen Beitrag (39% der Bruttokosten) an die Pflege des Schutzwaldes. Der 
Holzerlös ist Teil der Projektabrechnung und gehört der Bauherrschaft. 
 
Bruttokosten Pauschalansätze mit Holzerlös Fr. 1'116’160.- 100 % 
Holzerlös  Beitrag Waldeigentümer Fr. 434'160.- 39 % 
Abrechnungssumme Fr. 682’000.- 
Kanton  Fr. 539'573.- 48 % 
Gemeinde  Fr. 142'427.- 13 % 
 
Berechnung der Restkosten: 
Abrechnungssumme (Bruttokosten abzüglich Holzerlös)   Fr. 682’000.- 
 
Kategorie Abrechnungssumme 
Bes. Schutzfunktion Fr. 561'460.-  20 %  Fr. 112’292.- 
Schutzfunktion Fr. 120'540.-  25 %  Fr. 30'135.- 
Total Fr. 682’000.-  Fr. 142’427.- 
    ============ 
Investitionsrechnung 2011 
Voranschlag 
810.505.01 Waldbau C Fr. 540'000.- 
810.661.01 Kantonsbeiträge   Fr. 420'000.- 
Restkosten    Fr. 120'000.- 
    ============ 
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Mit Nachtragskredit 
810.505.01 Waldbau C Fr. 682’000.- 
810.661.01 Kantonsbeiträge   Fr. 539'573.- 
Restkosten    Fr. 142’427.- 
    ============ 
Differenz zu Voranschlag 
810.505.01 Waldbau C Fr. 142'000.- 
810.661.01 Kantonsbeiträge   Fr. 119'573.- 
Restkosten    Fr. 22’427.- 
    ============ 
 
Die Restkosten sind um Fr. 22'427.- höher als budgetiert. Sie sind dem Fonds für öffentliche und 
private Werke zu belasten (DRB 71, Artikel 21 und 22). 
 
 
4. Arbeitsausführung/Zeitplan 
 
Die Arbeiten müssen bis am 31. Dezember 2011 abgeschlossen sein. Der Kleine Landrat regelt 
die Arbeitsausführung im Privat- und Fraktionswald. Die Arbeiten werden vom Forstbetrieb 
ausgeführt. Die Maschineneinsätze werden an lokale Unternehmungen vergeben. Die Oberauf-
sicht liegt beim Amt für Wald Graubünden, Region 1. 
 
 
5. Projektbeurteilung 
 
Mit diesem Bauprogramm geht das kantonale Sammelprojekt Schutzwald 2008 – 2011 zu Ende. 
Nach Abschluss der Arbeiten im Bauprogramm 2011 erstellt der Forstbetrieb einen Schlussbe-
richt über die ausgeführten Arbeiten. 
 
Ab 1. Januar 2012 wird die Schutzwaldpflege in einem neuen kantonalen Projekt organisiert. Für 
diese Arbeiten werden vom Amt für Wald neue Grundlagen erarbeitet. 
 
 
Antrag an den Grossen Landrat: 
 
1. Das Pflegeprogramm 2011 des Sammelprojektes Schutzwald für die Gemeinde-, Privat- und 


Fraktionswälder vom 9. Juni 2011 sei zu genehmigen. 
 
2. Damit der vom Kanton zugeteilte Kredit ausgelöst werden kann, sei ein Nachtragskredit von 


Fr. 142'000.– zu Lasten des Kontos 810.505.01 zu bewilligen. 
 
3. Für die Ausführung sei ein Rahmenkredit von Fr. 682'000.– (Preisbasis Mai 2011) zu bewilli-


gen. 
 
4. Die Restkosten (Baukosten abzüglich Kantonsbeiträge) werden in der Bestandesrechnung 


(Konto 1145.01 Gemeindewaldung/Forstprojekte) aktiviert. Die jährliche Abschreibung der 
aktivierten Restkosten wird über die Laufende Rechung (Bereich 810, Beitrag „Spezialfinan-
zierung“) dem Verpflichtungskonto 2080.05 „öffentliche und private Werke“ belastet. 
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Gemeinde Davos 
Namens des Kleinen Landrates 
 
 
  
Hans Peter Michel 
Landammann 


Michael Straub 
Landschreiber 


 
 
 
Aktenauflage 
– Sammelprojekt Schutzwald Pflegeprogramm 2011, Technischer Bericht vom 9. Juni 2011 
 
 
Mitteilung an 
– Amt für Wald, Herrschaft/Prättigau/Davos, Sagastägstrasse 96, 7220 Schiers 
– Kurt Eberle, Gemeindeingenieur 
– Martin Raich, Finanzverwalter 
– Hanspeter Hefti, Forstbetriebsleiter 
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Sitzung vom 14.06.2011 
Mitgeteilt am 17.06.2011 
Protokoll-Nr. 11-516 
Reg.-Nr. S4.C 
 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 
Motion Hans Vetsch betreffend Verkauf des Kongresshotels, Frage der Erheblich-
erklärung 
 
 
1. Veranlassung 
 
Landrat Hans Vetsch reichte am 9. Februar 2010 eine Motion ein, in der er den Kleinen Landrat 
auffordert, das gemeindeeigene Kongresshotel zu verkaufen. 
 
In seiner Begründung hält der Motionär fest, dass in den letzten Jahren weit über 20 Millionen 
Franken investiert wurden, der Betrieb die erwarteten Erfordernisse erfülle und sich an bester 
Lage befinde. Zusätzlich gibt Landrat Hans Vetsch zu bedenken, dass die Führung eines Hotels 
nicht zur Kernkompetenz der Gemeinde gehöre und eine Konkurrenzierung der anderen Hotelbe-
triebe nicht vertretbar sei. Die angespannte Finanzlage der Gemeinde sei ein weiteres Argument 
für einen Verkauf mit Auflagen. 
 
 
2. Stellungnahme des Kleinen Landrates 
 
2.1. Rahmenbedingungen für den Verkauf von Liegenschaften 
 
Der Kleine Landrat hatte sich an seiner Klausurtagung vom 18. Mai 2006 intensiv mit dem Thema 
„Verkauf von Gemeindeliegenschaften aus dem Finanzvermögen“ auseinandergesetzt. Im 
Beschluss vom 29. August 2006 hält der Kleine Landrat seine Strategie betreffend Verkauf von 
gemeindeeigenen Liegenschaften fest: 
 
„Der Kleine Landrat befürwortet die Absichten des Hochbauamtes, die Bewirtschaftung der 
gemeindeeigenen Immobilien zu überprüfen und wo sinnvoll Änderungen vorzuschlagen. Zusätz-
lich gelangte er zur Überzeugung, dass Verkäufe von Liegenschaften aus dem Finanzvermögen 
grundsätzlich möglich sein sollten; jedoch muss diesen Handänderungen ein Konzept zugrunde 
gelegt werden. 
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Der wichtigste Faktor für den Verkauf von Bauten im Bereich Finanzvermögen sind strategische 
Überlegungen. Es kann im Interesse der Gemeinde liegen, Durchgangsrechte zu sichern, wichti-
ge Objekte der Spekulation zu entziehen, Reserven für künftige Bauvorhaben zu bilden oder 
punktuell bezahlbaren Wohnraum für Einheimische zu schaffen. Die Behörde ist aber anderer-
seits verpflichtet, die strategische Bedeutung ihrer Liegenschaften kontinuierlich zu überprüfen 
und falls sich die Ausgangslage ändert, diese Liegenschaften auch wieder zu veräussern. Ein 
weiterer massgeblicher Gesichtspunkt ist der finanzielle Aspekt. Die geplanten Verkäufe sollen 
sich für die Gemeinde lohnen. Der Verkaufspreis soll mindestens dem Versicherungswert, wenn 
möglich einem höheren Marktpreis, entsprechen (Buchverluste sind zu vermeiden). 3 % des 
Verkauferlöses müssen höher sein als der durchschnittliche Nettoertrag der letzten 5 Jahre.“ 
 
Eine Abweichung von diesen Grundsätzen lässt sich nur mit triftigen Gründen rechtfertigen. Dies 
kann bei Immobilien mit sehr hohem Investitionsbedarf oder besonderer Zonenzugehörigkeit mit 
sehr eingeschränkter Nutzung zutreffen. Als Beispiele hierfür kann die Liegenschaft Castelmont, 
das Schützenhaus Islen oder die „Gasi“ Laret aufgeführt werden. Im Falle des Kongresshotels 
treffen diese Ausnahmekriterien jedoch nicht zu. 
 
Der Kleine Landrat hält daher am Beschluss vom 29. August 2006 fest und wendet bei der 
Erwägung eines möglichen Verkaufs des Kongresshotels diese Richtlinien an. 
 
 
2.2. Anwendung der Richtlinien 
 
2.2.1. Strategische Bedeutung 
 
Am 6. Dezember 1964 kaufte die Gemeinde die Aktien des damaligen Hotels Angleterre. Am 
20. April 1980 stimmte der Souverän dem Abbruch des Hotels Angleterre und dem Neubau des 
Kongresshotels zu und genehmigte den dazu benötigten Kredit in der Höhe von Fr. 9'870'000.–. 
Der Abstimmungsbotschaft ist als Begründung für dieses Bauvorhaben zu entnehmen, dass es 
ein Gebot der Gegenwart sei „… bestehende Hotelbetriebe in Davos im Hinblick auf die Siche-
rung des traditionellen Beherbergungssektors zu erhalten …“. Die Tatsache, dass dieses Ziel 
möglicherweise auch mit einem Verkauf gewährleistet werden könnte, wurde nicht thematisiert, 
da damals ein Herausbrechen eines Teils der gemeindeeigenen Liegenschaften in diesem 
Bereich nicht in Frage kam. 
 
Schon damals erkannte man, dass das Hotel eine wichtige Ergänzung des Kongressangebotes 
darstellen würde und in einer Hand bleiben sollte. Kongresszentrum, Restaurant „Extrablatt“ und 
Kongresshotel bilden in Bezug auf die Betriebsführung eine Einheit. Dank dieser gesamtheitli-
chen Konzeption werden grosse Synergien bei Arbeitskräften und Infrastruktur erreicht. 
 
Zusätzlich ist die Anpassung der Hotelöffnungszeiten an die Bedürfnisse der Kongressabteilung 
von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit. 
 
Aufgrund dieser Ausführungen kommt der Kleine Landrat zum Schluss, dass – besonders auch 
nach der Erweiterung des Kongresszentrums – die strategische Bedeutung des Kongresshotels 
aus Sicht des gesamten Gebäudekomplexes in keinem Falle abgenommen hat. 
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2.2.2. Finanzielle Überlegungen 
 
Gemäss Amtlicher Schätzung vom 29. Oktober 2008 beträgt der Zeitwert des Kongresshotels 
Fr. 12'072'200.–. Bei einem Zuschlag von ungefähr 15 % (gebräuchlicher Branchen-Faktor) 
ergäbe dies einen Verkehrswert von knapp 14 Millionen Franken. Demnach ergibt der errechnete 
Zins von 3 % 420'000 Franken. Bei einem Abschreibungssatz von linear 3 % (entspricht etwa 
dem von der Gemeinde angewendeten degressiven Abschreibungssatz von 6 %) würde sich 
dieser Betrag verdoppeln. Aufgrund dieser überschlagsmässigen Berechnung würde sich, wenn 
man das Kongresshotel für sich alleine betrachtet, erst bei einer Bruttozinseinnahme von unter 
840’000 Franken ein Verkauf aus wirtschaftlicher Sicht lohnen. 
 
Die in den Jahren 2006 bis 2010 erhaltenen Beträge bewegen sich zwischen 524'766.– bis 
960'800.- Franken. Im Durchschnitt ergibt sich ein Betrag von 806'283.- Franken. Dies ist zwar 
leicht unter dem errechneten Wert, jedoch ist festzustellen, dass die Entwicklung der letzten 
Jahre Einnahmen über der 900'000-Franken-Marke erwarten lässt. Allerdings ist festzuhalten, 
dass der angenommene Verkehrswert bei einer Ausschreibung über- oder unterboten werden 
könnte und dann die Vergleichszahlen nicht mehr stimmten. Unverbindliche Anfragen bei poten-
ziellen Investoren haben allerdings ergeben, dass das Interesse für den Kauf aus verschiedenen 
Gründen nur mässig ist. Die Gründe lagen darin, dass, obwohl in den Jahren 1991 bis 2009 
insgesamt 7'167'063 Franken investiert wurden, internationale Hotelketten im 4- und 5-Sterne-
Bereich Klima- und Sprinkleranlagen voraussetzen. 
 
In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass gemäss Berechnung der Davos Desti-
nations-Organisation (DDO) als Betreiberin von Restaurant „Extrablatt“, Kongresshotel und 
Kongresszentrum bei getrennter Führung der Betriebe ein Synergieverlust von rund 467'000 
Franken pro Jahr zu erwarten ist. Wenn diese Annahmen allenfalls auch tiefer eingeschätzt 
würden, so wäre ein Verkauf des Kongresshotels doch unweigerlich mit einer Neuverhandlung 
des Vertrages über die Führung des Kongresszentrums verbunden. Nachdem die Umsetzung 
des erst kürzlich abgeschlossenen Vertragswerkes den Verantwortlichen von DDO grosses 
Kopfzerbrechen bereitet, würde eine erneute Verhandlungsrunde kaum zum Vorteil der Gemein-
de gereichen. 
 
 
3. Zusammenfassung 
 
Der Kleine Landrat geht mit dem Motionär einig, dass zur Reduktion der Verschuldung Verkäufe 
von Liegenschaften, die sich im Finanzvermögen befinden, Sinn machen können. Solche Verkäu-
fe sollen aber den Anforderungen des vom Kleinen Landrat definierten Konzepts genügen. 
Aufgrund der Anwendung der definierten Richtlinien beantragt der Kleine Landrat, die Motion 
nicht erheblich zu erklären. Der Kleine Landrat ist aber bereit, die Entwicklung auch künftig 
sorgfältig zu verfolgen und bei einer markanten Veränderung der verschiedenen Einflussfaktoren 
einen Verkauf erneut zu prüfen. 
 
 
Antrag an den Grossen Landrat: 
 
Aufgrund der voranstehenden Ausführungen sei die am 9. Februar 2010 eingereichte Motion von 
Landrat Hans Vetsch betreffend Verkauf des Kongresshotels nicht erheblich zu erklären. 
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Gemeinde Davos 
Namens des Kleinen Landrates 
 
 
  
Hans Peter Michel 
Landammann 


Michael Straub 
Landschreiber 


 
 
 
Beilage/n 
– Motion Hans Vetsch betreffend Verkauf des Kongresshotels vom 09.02.2010 
 
 
Aktenauflage 
– Kantonaler Schätzungsbezirk 3, Grundstückschätzung Kongresshotel/Kongresszentrum 


vom 25.11.2008 
– Davos Destinations-Organisation, Synergien zwischen Kongresshotel und Gastronomie 


Kongresszentrum, Übersicht 
 








Motion
Hans Vetsch


Die Gemeinde Davos ist u.a. Eigentümerin des Kongresshotels - sie hat mit dem
Bau dieses Hotels in den letzten Jahren weit über 20. Mio Franken investiert. Der


Betrieb wurde ständig erneuert und den aktuellen Erfordernissen angepasst. Das
Kongresshotel ist heute hervorragend im Markt positioniert. Mit seiner Lage direkt
beim Kongresszentrum steht der Betrieb auch an idealer Lage.


Da der Betrieb eines Hotels nicht zur Kernkompetenz einer Gemeinde gehört und es
nicht angeht, die einheimische Hotellerie zu konkurrenzieren, fordere ich den Kleinen
Landrat auf, die bestehenden (Leistungs-) Verträge aufzulösen und den Hotelbetrieb
auf den nächstmöglichen Zeitpunkt zu verkaufen - wobei dem Käufer die Auflage zu
machen ist, dass der Hotelbetrieb der nächsten 20 Jahre erhalten werden muss. Die
Veräusserung des Kongresshotels würde auch dazu beitragen, die Finanzlage der
Gemeinde substanziell zu verbessern.


Hans Vetsch


9. Februar~. / 1Q fl....
<)7tw>? t/jZ-hcA-
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GROSSER  LANDRAT  DER  GEMEINDE  DAVOS 
 
 


AMTSPERIODE  2009 – 2012 
 
__________________________________________________________ 
 
 
 


E I N L A D U N G 
 
 


zur 
 
 


21. Sitzung des Grossen Landrates 
 
 


auf 
 
 


Donnerstag, 30. Juni 2011, 14.00 Uhr 
 
 


im Landratssaal 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Landräte 
 
Ich gestatte mir, Sie höflich zur Teilnahme an der 21. Ratssitzung einzuladen und unterbreite 
Ihnen die nachfolgende Traktandenliste: 
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1. Protokoll 
 
Das Protokoll der Sitzung vom 26. Mai 2011 sowie alle übrigen Unterlagen liegen für die Mitglie-
der des Grossen Landrates im Büro Nr. 25 zur Einsichtnahme auf. 
 
 
2. Zusätzliches Programm zur nachhaltigen Verbesserung der Gemeindefinanzen (Sanie- 
 rungsprogramm des Kleinen Landrates) 
 
Beilage Nr. 261: Antrag des Kleinen Landrates vom 14. Juni 2011 
 
Beilage Nr. 262: Nachtrag II zum Steuergesetz der Landschaft Davos (Entwurf) 
 
Auflageakten: - Übersicht zur Umsetzung des Verzichtsprogrammes, Stand Mai 2011 
   - KPMG, Grundlagen für den Entscheid des KLR „Strategie Verselbständigung  
     Spital Davos“ 
   - KPMG, Bericht „Spital Davos – Verselbständigung / Vergleich AG mit Stif- 
     tung“ vom 6. April 2011 
   - PwC, Bericht „Handlungsoptionen für zukünftige Gestaltung des Verkehrsbe- 
     triebs Davos“ vom 15. März 2011 
   - PwC, Bericht „Unternehmerische Idee und Finanzplanung VBD“ (Entwurf)  
     vom Mai 2011 
   - PwC, Finanzplanung VBD 2011-2015 (Entwurf) 
   - Gemeinde Davos, Gegenüberstellung Handänderungssteuer vs. Liegenschaf- 
     tensteuer 
 
 
3. Teilrevision „Gefahrenzone Monstein“ 
 
Beilage Nr. 263: Antrag des Kleinen Landrates vom 8. März 2011 
 
Auflageakten: - Zonenplan „Monstein“ 1:2000 vom 22. Februar 2011 
  - Planungs- und Mitwirkungsbericht vom 22. Februar 2011 
  - Vorprüfungsbericht des ARE vom 14. Oktober 2010 
 
 
4. Teilrevision Ortsplanung, Genereller Erschliessungsplan „Gewässerraum“ 
 
Beilage Nr. 264: Antrag des Kleinen Landrates vom 8. März 2011 
 
Auflageakten: - Genereller Erschliessungsplan 1:1000 vom 22. Februar 2011 
  - Planungs- und Mitwirkungsbericht vom 22. Februar 2011 
  - Vorprüfungsbericht ARE vom 30. April 2010 
 
 
5. Generelle Erschliessungspläne Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Geneh-


migung 
 
Beilage Nr. 265: Antrag des Kleinen Landrates vom 26. April 2011 
 
Auflageakten: - Generelle Erschliessungspläne Wasserversorgung 
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  - Generelle Erschliessungspläne Abwasserentsorgung 
  - Planungs- und Mitwirkungsbericht Wasserversorgung 
  - Planungs- und Mitwirkungsbericht Abwasserentsorgung 
  - Vorprüfungsbericht Amt für Raumentwicklung Graubünden 
 
 
6. Sammelprojekt Schutzwald, Pflegeprogramm 2011, Projektierung und Sammelkredit 
 
Beilage Nr. 266: Antrag des Kleinen Landrates vom 14. Juni 2011 
 
Auflageakten: Sammelprojekt Schutzwald Pflegeprogramm 2011, Technischer Bericht vom  


9. Juni 2011 
 
 
7. Motion Hans Vetsch betreffend Verkauf des Kongresshotels, Frage der Erheblicherklä- 
 rung 
 
Beilage Nr. 267: Antrag des Kleinen Landrates vom 14. Juni 2011 
 
Beilage Nr. 268: Motion Hans Vetsch betreffend Verkauf des Kongresshotels vom 9. Februar  
   2010 
 
Auflageakten: - Kantonaler Schätzungsbezirk 3, Grundstückschätzung Kongresshotel / Kon- 
     gresszentrum vom 25. November 2008 
   - Davos Destinations-Organisation, Synergien zwischen Kongresshotel und  
     Gastronomie Kongresszentrum, Übersicht 
 
 
8. Persönliche Vorstösse 
 
 
9. Mitteilungen des Kleinen Landrates 
 
 
Ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Mitarbeit. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Namens des Grossen Landrates 
Der Landratspräsident 
 


 
 
Stefan Walser 
 
 
Davos, 16. Juni 2011 








 


KLEINER LANDRAT 
 
Berglistutz 1, Postfach 
7270 Davos Platz 1 
Telefon +41 81 414 33 00 
Fax +41 81 414 33 88 
kanzlei@davos.gr.ch 
www.gemeindedavos.ch 
 


  


 


 


Sitzung vom 14.06.2011 
Mitgeteilt am 17.06.2011 
Protokoll-Nr. 11-501 
Reg.-Nr. F2.3.4 
 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 
Zusätzliches Programm zur nachhaltigen Verbesserung der Gemeindefinanzen 
(Sanierungsprogramm des Kleinen Landrates) 
 
 
1. Einleitung 
 
Am 29. November 2009 wurde die Liegenschaftensteuer vom Souverän mit mehr als 60 % der 
Stimmen abgelehnt. Aufgrund dieser Ausgangslage entschied der Kleine Landrat nach einge-
hender Analyse, Parlament und Volk drei Schritte zur nachhaltigen Verbesserung der Gemeinde-
finanzen vorzuschlagen. 
 
Als erster Schritt wurde das „Verzichtsprogramm“ in Angriff genommen. Im Februar 2010 verab-
schiedete der Grosse Landrat das Verzichtsprogramm mit einem Gesamtvolumen von ca. 5,5 
Mio. Franken pro Jahr. Die ca. 140 Einzelmassnahmen wurden realisiert oder sind in Umsetzung 
begriffen. Bis Ende Mai 2011 wurden Verzichtsmassnahmen im Gesamtbetrag von über 5 Mio. 
Franken umgesetzt, welche ab dem Kalenderjahr 2011 bzw. Schuljahr 2011/12 wirksam werden. 
Sofern es sich nicht um zeitliche Verschiebungen handelt (z.B. Massnahme I.20 Betriebsbeitrag 
Davos Congress oder Massnahme V.16 Benützungsgebühren öffentlicher Luftraum), wird der 
Kleine Landrat im Hinblick auf den Voranschlag 2012 prüfen, inwieweit die noch nicht umgesetz-
ten Massnahmen realisiert werden können. Obwohl bei einzelnen Massnahmen zum Teil Anpas-
sungen nötig waren, kann die Gesamtsumme von 5,5 Mio. Franken bereits heute zu über 92 % 
erreicht werden. 
 
Als zweiter Schritt steht nun das Sanierungsprogramm zur Debatte. Das Sanierungsprogramm 
basiert auf drei Säulen: 
 
1. Strukturbereinigungen / allgemeine Einsparungen; 
2. zusätzliche Einnahmen; 
3. Verkäufe von Liegenschaften. 
 
Mit der Umsetzung dieser Massnahmen kann bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen eine 
ausgeglichene Rechnung erreicht und der Anstieg der Schulden gestoppt werden. Je nach Höhe 
der zusätzlichen Einnahmen und dem Verlauf der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung lässt sich 
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das Fremdkapital sogar reduzieren. Eine umfangreiche Schuldensenkung wird damit jedoch 
kurzfristig nicht erreicht. 
 
Darum prüft der Kleine Landrat als dritten Schritt ein Entschuldungsprogramm. Bei dieser Mass-
nahme geht es darum, Desinvestitionen oder Aktienverkäufe in grösserem Umfang vorzuneh-
men, damit die Bruttoschulden der Gemeinde unter die 100-Millionen-Marke gesenkt werden 
können und Davos den finanziellen Handlungsspielraum für künftige ausserordentliche Investitio-
nen zurückerhält. Es liegt auf der Hand, dass diese Massnahmen nur dann Sinn machen, wenn 
vorher eine ausgeglichene Rechnung erreicht werden kann, da es ansonsten nur eine Frage der 
Zeit wäre, bis die Schulden bei geringerem Eigenkapital wieder die frühere Höhe erreicht hätten. 
Darum zielt der Kleine Landrat darauf ab, Grossem Landrat und Volk zum jetzigen Zeitpunkt nur 
das Sanierungsprogramm vorlegen und erst nach dessen Umsetzung weitere Massnahmen 
prüfen. 
 
 
2. Sanierungsprogramm 
 
Ziel des Sanierungsprogramms ist es, das strukturelle Defizit in der Laufenden Rechnung nach-
haltig zu beseitigen. Ferner soll durch Liegenschaftenverkäufe der Schuldenstand reduziert bzw. 
ein weiterer Anstieg gebremst werden. 
 
Ausgehend von der letzten aktuellen Finanzplanung 2012 bis 2015 (Grundvariante: Steuerfuss 
103 %, ohne Liegenschaftensteuer, ohne Gewinne aus Liegenschaftenverkäufen) beträgt das 
jährliche Defizit zwischen 1,1 Mio. Franken im Jahr 2012 (relativ tief wegen einer einmaligen 
Konzessionszahlung betreffend Heimfallverzichtsentschädigung) und 3,3 Mio. Franken im Jahr 
2013. 
 
Wie schon beim Verzichtsprogramm wurden alle Departemente in das Sanierungsprogramm 
miteinbezogen. 
 
 
2.1. Strukturbereinigungen / allgemeine Einsparungen 
 
Departement I / Departementübergreifendes 
 
a) Stufenanstiege 
 
Aufgrund der langjährig gültigen kantonalen Entschädigungspraxis wurde der Lohn der Verwal-
tungsangestellten und der Lehrpersonen nebst der Teuerung jährlich um eine Stufe erhöht, 
sofern keine schlechte individuelle Leistung vorlag. 
 
Bei Verwaltungsangestellten ist die Grundlage dafür die kantonale Lohntabelle, die bei Verwal-
tungsangestellten auf zwei Faktoren beruht: 1. Lohnklassen 1 bis 28, welche auf dem Aufgaben-
bereich, der Verantwortung und der notwendigen Qualifikation/Kompetenz des Stelleninhabers 
basieren. 2. Lohnstufen 0 bis 21, welche die Berufserfahrung innerhalb der Lohnklasse abde-
cken. Wenn ein Verwaltungsmitarbeiter die Lohnstufe 21 erreicht hat, dann hat er keinen An-
spruch auf eine zusätzliche Entschädigung, d.h. ohne zusätzliche Aufgaben erfolgt in aller Regel 
keine Umteilung in eine höhere Lohnklasse. Somit erhält ein Verwaltungsmitarbeiter damit nur 
noch die Teuerungszulage, ausser der Kanton beschliesst eine generelle Reallohnerhöhung wie 
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zuletzt per April 2009 zu 2 %. Diese wurde von der Gemeinde Davos im Gegensatz zu vielen 
anderen Gemeinden erst per 1. Januar 2010 übernommen. 
 
Die Beträge innerhalb einer Lohnklasse steigen über die verschiedenen Stufen degressiv an, d.h. 
sie nehmen von Stufe zu Stufe prozentual ab. Ausgehend von der vorherigen Stufe und über alle 
Klassen gleich betragen die Stufenanstiege zwischen 1,5 % (von Stufe 1 auf 1,5) absteigend bis 
0,87 % (von Stufe 5 auf Stufe 5,5), 0,59 % (von Stufe 11 auf Stufe 11,5) und 0,53 % (von Stufe 
20,5 auf Stufe 21). Gemäss Lohnbudget 2011 lag der Durchschnitt der Stufenanstiege in der 
Verwaltung bei 0,63 %. Die Stufenanstiege 2011 betragen über alle Verwaltungsmitarbeiter aller 
Abteilungen total rund 96'000 Franken. 
 
Die Lohntabelle für die Lehrpersonen beruht auf 26 Lohnstufen (0 bis 25). Es wird einzig unter-
schieden zwischen den verschiedenen Schultypen (Kindergarten, Primar- und Handarbeitslehrer, 
Kleinklassenlehrer, Real- und Sekundarschullehrer). Eine Unterscheidung in weitere Klassen wird 
nicht vorgenommen. Auch bei den Lehrpersonen erhöht sich die Einteilung in der Regel jährlich 
um eine Stufe bis maximal zur Stufe 25. Die Beträge steigen über die verschiedenen Stufen mit 
Ausnahme der Stufe 3 auf 4 degressiv an, d.h. sie nehmen in der Regel von Stufe zu Stufe 
prozentual ab. Ausgehend von der vorherigen Stufe liegen die Stufenanstiege bei 2,6 % (Stufe 0 
auf Stufe 1), steigen von Stufe 3 auf 4 um 3,8 % an und reduzieren sich dann jährlich, z.B. auf 
3,1 % (Stufe 7 auf Stufe 8), 0,9 % (Stufe 10 auf Stufe 11) und 0,5 % (von Stufe 17 auf Stufe 18). 
Gemäss Lohnbudget 2011 lag der Durchschnitt der Stufenanstiege aller Lehrpersonen bei 1,6 %. 
Die Stufenanstiege 2011 belaufen sich über alle Lehrpersonen auf total rund 149'000 Franken. 
Über die gesamte Gemeinde, also Verwaltung und Schule zusammen, betragen die Stufenan-
stiege 2011 rund 1,1 % der Bruttolohnsumme. 
 
Der Kanton hat den automatischen Stufenanstieg per 2008 abgeschafft und anstelle davon für 
variable Lohnanteile total 1 % der Lohnsumme zur Verfügung gestellt. Auch das Spital Davos hat 
den allgemeinen Stufenanstieg per 1. Januar 2011 abgeschafft und total für individuelle Lohnan-
passungen 0,3 % bzw. 60'000 Franken jährlich bereitgestellt (siehe auch Seite 14 des Jahresbe-
richts 2010 des Spitals Davos). 
 
Für die Vergleichbarkeit mit anderen Gemeinden einerseits, und andererseits um die Konkurrenz-
fähigkeit des Arbeitgebers in der Volksschule nicht weiter zu beeinträchtigen, möchte der Kleine 
Landrat an den vertrauten Lohntabellen festhalten. Im Bereich Verwaltung nicht zuletzt darum, 
um bei Einstellungen von Mitarbeitenden die Einreihung ins Lohnsystem mit anderen Gemeinden 
transparenter vergleichen zu können. 
 
Im Zuge der Sparbemühungen erachtet es der Kleine Landrat als angemessen, dass auch das 
Personal einen Beitrag zum Sanierungsprogramm leistet, indem nur noch ein halber Stufenan-
stieg gewährt wird. Wie bisher werden keine Stufenanstiege bei unbefriedigender Leistung 
gesprochen. Um die Gleichbehandlung innerhalb der Gemeinde zu gewährleisten, gilt diese 
Regelung für Verwaltungsangestellte wie auch für Lehrpersonen gleichermassen. 
 
Der Kleine Landrat hatte auch eine nach Lohnhöhe abgestufe Variante diskutiert, indem bei-
spielsweise tiefere Löhne einen vollen Stufenanstieg erhalten, mittlere Löhne einen halben und 
hohe Löhne keinen Stufenanstieg. Der Kleine Landrat sieht davon aber ab, weil er alle Mitarbei-
tenden gleich behandeln möchte. Werden Abstufungen vorgenommen, so werden unweigerlich 
Ungerechtigkeiten geschaffen, weil jemand, dessen Lohn gerade unterhalb der Schwelle liegt, 
anders behandelt wird als jemand, dessen Lohn gerade oberhalb der Schwelle ist. Zudem stellt 
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sich die Frage, was ein tiefer, mittlerer und hoher Lohn ist, was je nach Betrachtungsweise 
unterschiedlich beurteilt werden kann. 
 
Ausgehend von der Lohnbudgetierung für das Jahr 2011 kann mit der Massnahme des halben 
Stufenanstiegs jährlich mit einer gesamten Einsparung von rund 135’000 Franken gerechnet 
werden. Diese Massnahme soll auf drei Jahre befristet werden. Danach hat der Kleine Landrat 
das weitere Vorgehen neu zu beurteilen. 
 
 
b) Unfallversicherung 
 
Bisher sind die Gemeindeangestellten bei Unfällen privat versichert. In Anbetracht der Lage 
erscheint es vertretbar, dass die Gemeinde ihre Mitarbeitenden ab 2012 halbprivat versichert. 
Gemäss Abklärungen des Versicherungsbrokers könnten damit zwar nur rund 5'000 Franken pro 
Jahr eingespart werden. Auf der anderen Seite wird angesichts der Sparbemühungen in allen 
Bereichen auch gegen aussen ein falsches Zeichen gesetzt, wenn Mitarbeiter z.B. in einem 
separaten Spitalzimmer privat versorgt werden. Zudem dürfte die Mehrheit der Mitarbeitenden für 
den Krankheitsfall auch nicht privat versichert sein, sondern entweder allgemein oder halbprivat. 
 
Bei einem Wechsel von privat auf allgemein könnte der jährliche Aufwand gemäss Schätzung 
des Versicherungsbrokers um total rund 15'000 Franken reduziert werden. Den Mitarbeitenden 
soll aber bei einem Unfall eine gewisse private Atmosphäre zugestanden werden, so dass 
angesichts des zusätzlichen Einsparungspotenzials von rund 10'000 Franken auf eine allgemeine 
Versicherung verzichtet werden soll. 
 
 
Departement II 
 
a) Volksschule 
 
Folgende Massnahmen sind vorgesehen: 
 
– Schliessung einer Kindergartenklasse im Unterschnitt 
– Reduktion der 3-fach geführten Primarklasse in Davos Platz um eine Klasse 
– Reduzierung der Schülertransporte 
 
Dadurch sind pro Jahr Einsparungen von 250'000 bis 300'000 Franken möglich, ab 2013 evtl. 
500'000 Franken. 
 
Die effektiven Einsparungen im Bereich Volksschule sind jedoch stark abhängig von kantonalpoli-
tischen Entscheiden, insbesondere hinsichtlich des neuen kantonalen Schulgesetzes. Je nach-
dem werden die Löhne für Lehrpersonen kantonsweit der Entwicklung in der Ostschweiz ange-
passt, was deutliche Lohnsteigerungen zur Folge hätte. 
 
 
b) Musikschule 
 
Als Beitrag zur Gesundung der Davoser Gemeindefinanzen hat die Musikschule im Jahr 2010 
20'000 und im Jahr 2011 75'000 Franken an die Gemeinde zurückvergütet. Die Höhe dieser 
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Rückerstattungen ist abhängig vom Rechnungsabschluss. Sie sollen nach Möglichkeit auch 
zukünftig erfolgen. 
 
 
Departement III 
 
a) Spital 
 
Bis anhin gilt das Spital Davos als eine Verwaltungsabteilung der Gemeinde Davos. Formell ist 
das Spital Davos bisher eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Im Zuge der Revisi-
on des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) und deren weitreichende Konse-
quenzen (Stichwort: Fallpauschalen) soll das Spital Davos ausgelagert werden, wie bereits 
zahlreiche andere Spitäler innerhalb und ausserhalb des Kantons. Durch die Reform des Bun-
desrechts wird sich der Wettbewerbsdruck auf die Spitäler erhöhen. Um das Spital Davos zu 
stärken, gilt es angesichts der nationalen Entwicklung die Autonomie des Spitals insbesondere 
auch im Bereich Investitionen zu steigern. Zudem wird durch die Auslagerung der Druck erhöht, 
das Spital wirtschaftlich zu betreiben, indem die jährlichen Defizite nach Berücksichtigung der 
Fallpauschalen nicht an die Gemeinde verrechnet werden, sondern in der Rechnung des Spitals 
verbleiben. Um eine Überschuldung zu vermeiden, sind die geschäftsführenden Gremien ver-
pflichtet, mittel- bis langfristig auf eine ausgeglichene Rechnung hinzuarbeiten. 
 
Als mögliche Gesellschaftsform kommen die Stiftung und die Aktiengesellschaft (AG) in Frage. 
Ein durch KPMG als neutralen Berater erstellter detaillierter Vergleich kommt zum Schluss, dass 
für das Spital Davos die AG zu bevorzugen ist. Dies deshalb, weil die AG sich wesentlich einfa-
cher an veränderte Verhältnisse anpassen lässt. Dies ist zentral, weil die schweizerische Spital-
landschaft deutlich durch die neue Spitalfinanzierung geprägt wird und die langfristige Entwick-
lung noch nicht absehbar ist. Bei Stiftungen sind Zweckanpassungen nur unter erschwerten 
Bedingungen und über ein kompliziertes Verfahren unter Einbezug der Umwandlungsbehörde 
möglich. Langfristige Kooperationen mit anderen Leistungsträgern, z.B. über Beteiligungen, sind 
bei einer AG wesentlich einfacher als bei einer Stiftung. 
 
Dies sind auch die Gründe, weshalb gemäss einer Untersuchung der Avenir Suisse die AG bei 
schweizerischen Spitälern deutlich häufiger vorkommt als die Stiftung. Zudem hat auch die 
Gemeinde Davos mit der Ausgliederung des Elektrizitätswerkes in eine AG bereits positive 
Erfahrungen gesammelt. Über die Einsitznahme im Verwaltungsrat kann genügend Einfluss auf 
die Geschäftspolitik und Geschäftsstrategie genommen werden. Die Verselbstständigung in eine 
AG folgt dem schweizweit klaren Trend, die Spitäler in selbstständige Aktiengesellschaften 
auszugliedern (zuletzt in der Region Südostschweiz: Spital Glarus). Die AG ist in der Schweiz 
grundsätzlich die meistgewählte Unternehmensform und bietet dank der schnelleren Entschei-
dungswege beim bevorstehenden verschärften Wettbewerb im Gesundheitswesen wesentliche 
Vorteile gegenüber der heutigen Situation oder gegenüber einer Stiftung. 
 
Es ist vorgesehen, dass die Spital AG mittels Sacheinlage gegründet wird (Übertragung der 
Mobilien und Immobilien, wobei letztere im Baurecht übergeben werden sollen). Die Gemeinde 
übernimmt dafür die Aktien des Spitals zu 100 %. Die aktuelle Tendenz zeigt klar, dass bei 
Umwandlungen/Ausgliederungen von Spitälern die Immobilien und Mobilien übertragen und nicht 
vermietet werden (BE, BS, GL, ZH). Kantone mit bisherigem Mietmodell (AG) übertragen die 
Immobilien per 1. Januar 2012. Dies deshalb, weil die Entscheidungsgewalt über Investitionen 
schnellere Entscheidungswege mit sich bringt und die Finanzierung bei gegebener Kapitalmarkt-
fähigkeit rascher vorgenommen werden kann. Der Übertrag folgt dabei zu Restbuchwerten, also 
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zu den Werten gemäss Bestandesrechnung der Gemeinde (Nettoinvestitionen ./. Abschreibun-
gen). Diese Lösung ist ebenfalls in anderen Kantonen üblich (z.B. AG, SG und GL). 
 
Für die Gemeinde liegt der Hauptvorteil der neuen Spitalfinanzierung darin, dass die bisher vom 
Gemeindehaushalt alleine zu tragenden Abschreibungskosten (1,7 Mio. Franken in Jahr 2010) 
neu vom Spital zu übernehmen sind. Im Gegenzug erhält das Spital von den Versicherungen, 
vom Kanton und von der Gemeinde Fallpauschalen, in denen neu ein Investitionszuschlag 
enthalten ist, der für die Deckung der Abschreibungen sowie für zukünftige Investitionen zu 
verwenden ist. 
 
Gemäss einer ersten Hochrechnung beträgt das Einsparungspotenzial der Gemeinde für das 
Jahr 2012 rund 1,1 Mio. Franken. Dabei muss zwingend beachtet werden, dass dieser Betrag auf 
den momentan bekannten Parametern beruht. Wird z.B. das bündnerische Krankenpflegegesetz 
durch den Grossen Rat in der Juni-Session 2011 verändert oder erfolgen auf Bundesstufe noch 
massgebliche Anpassungen, so kann dies einen direkten Einfluss auf das Einsparungspotenzial 
haben. 
 
Zudem wird das Spital verpflichtet, das Defizit im Jahr 2012 um 100'000 Franken zu reduzieren, 
im Jahr 2013 um 200'000, im Jahr 2014 um 300'000 und im Jahr 2015 um 400'000 Franken. Dies 
ist deshalb nötig, weil das Spital ohne Defizitreduktion früher oder später infolge Überschuldung 
durch die Gemeinde als Aktionärin saniert werden müsste. 
 
Für Details und Hintergrundinformationen zur geplanten Ausgliederung wird verwiesen auf die 
von KPMG ausgearbeiteten Dokumente „Strategie Verselbständigung Spital Davos“ und „Spital 
Davos – Verselbständigung / Vergleich AG mit Stiftung“ (Aktenauflage). 
 
Wie bei der Ausgliederung des Elektrizitätswerkes aus der Gemeindeverwaltung im Jahr 2001 
kann der Stimmbürger über die Ausgliederung entscheiden. Die entsprechende Volksabstim-
mung ist im Hinblick auf die neue Spitalfinanzierung per 1. Januar 2012 für den 27. November 
2011 vorgesehen. 
 
 
b) Verkehrsbetrieb 
 
In einem ausführlichen Grundlagenpapier über die zukünftige Gestaltung des Verkehrsbetriebs 
Davos hat PricewaterhouseCoopers (PwC) als unabhängiger Berater die Handlungsoptionen 
analysiert. Untersucht wurden dabei drei Ebenen: 1. Ebene: Auftragsvergabe vs. Ausgliederung 
vs. Erhalt Status Quo; 2. Ebene: Wahl der Organisationsform; 3. Ebene: Grad der Einflussnahme. 
Die Analyse führt zu folgenden Erkenntnissen: 
 
1. Die Ausgliederung des VBD in eine eigenständige AG unter Mehrheitsbeteiligung der Ge-


meinde ist der Ausschreibung und dem Erhalt des Status Quo vorzuziehen. Dies aus folgen-
den Gründen: 
– Eine Ausgliederung führt zu höherer unternehmerischer Freiheit und Eigenverantwor-


tung beim VBD und fördert das Unternehmertum, bei gleichbleibendem Einfluss durch 
den Landrat (Leistungsauftrag, Einsitznahme in Verwaltungsrat, dadurch direkter Ein-
fluss auf die Organisationsstruktur und auf wesentliche Entscheidungen, auch im Per-
sonalbereich). 


– Eine Ausgliederung schafft dem VBD die grundsätzliche Möglichkeit, neue Geschäfts-
felder zu erschliessen. 
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– Eine Ausgliederung schafft eine klare Abgrenzung zwischen Gemeinde und VBD bezüg-
lich Struktur und Prozesse und führt im Operativen zu kürzeren Entscheidungswegen. 


– Eine Ausgliederung des VBD schafft für die Gemeinde Davos den grundsätzlichen Frei-
raum für allfällige zukünftige Kooperationen, unter Kontrolle des Landrats. 


 
2. Es bestände die Möglichkeit, mit einem externen Partnerunternehmen zusammenzuarbeiten. 


Durch eine allfällige Minderheitenbeteiligung eines Drittunternehmens trägt die Gemeinde 
das unternehmerische Risiko nicht alleine. Zudem wird externe Fachkompetenz miteinge-
bracht, z.B. durch Stellung eines Verwaltungsrates. 


 
Der VBD hat auch im Vergleich mit Busbetrieben anderer Städte bzw. Regionen verschiedene 
Potenziale, den Umsatz mittelfristig zu erhöhen. Wie PwC in ihrem Bericht festhält, begünstigt 
eine Ausgliederung die Realisierung dieser Potenziale wesentlich. Dabei geht es z.B. um Anpas-
sungen der Preisstruktur der Abonnemente, um die Gültigkeitsdauer von Einzelbilleten sowie um 
nicht gedeckte Leistungen. 
 
PwC hat auf der Basis der empfohlenen Ausgliederung eine Finanzplanung erarbeitet, die mit 
folgenden Einsparungen rechnet: 
 
(in tausend Franken) 2011 2012 2013 2014 2015


Einsparung aus Sicht der VBD AG 165 234 311 340 326


nicht gedeckte Leistungen der VBD AG zulasten der Gemeinde 
(Erschliessung Pischa, Rinerhorn, Dürrboden; Entlastungsfahrten Ortsnetz) 


-180 -181 -182 -183 -184


bisher vom VBD getragene Liegenschaftenkosten, die nicht an die VBD AG 
als Mieterin überwälzt werden können 


-62 -63 -64 -65 -66


Nettoeinsparung zugunsten der Gemeinde -77 -10 65 92 76


 
Weitere mögliche Einnahmen aus zusätzlichen Leistungen, z.B. im Bereich Werkstatt, sind in 
diesen Zahlen nicht enthalten. 
 
Für Details wird verwiesen auf die von PwC erstellten Dokumente „Handlungsoptionen für 
zukünftige Gestaltung des Verkehrsbetriebs Davos“ und „Unternehmerische Idee und Finanzpla-
nung VBD“. 
 
Wie bei der Ausgliederung des Elektrizitätswerkes aus der Gemeindeverwaltung per 2001 wird 
der Stimmbürger über die Ausgliederung entscheiden können. 
 
 
Departement IV 
 
Werkbetrieb 
 
Das Jahresbudget des Werkbetriebs wird ab 2012 um weitere 100'000 Franken gekürzt. Diese 
zusätzliche Einsparung ist beim Unterhalt von Wanderwegen und Strassen sowie bei verschie-
denen kleineren Positionen vorgesehen. 
 
Der für 2011 budgetierte Gesamtaufwand des Werkbetriebs beträgt 5'759'300 Franken. Zum 
Vergleich: Gegenüber dem letzten DDO-Budget für 2009/10 von total 6'126'000 Franken wurde 
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der Aufwand also bereits um 366'700 Franken oder um 6 % gesenkt. In den letzten acht Jahren – 
seit der Betriebsleitung durch Norbert Gruber – hat der Werkbetrieb das Personal wie folgt 
reduziert: 
– Winterbetrieb: von 29 auf 26,6 Personen, Reduktion um 8 %; 
– Sommerbetrieb: von 24 auf 20,6 Personen, Reduktion um 14 %. 
 
Diese Personalreduktion wurde realisiert, obwohl die Aufgaben des Werkbetriebs in den letzten 
Jahren erheblich zunahmen: 
– Übernahme von Wiesen ab Jahr 2009, Nachholbedarf bei Strassen und Wegen; 
– Übernahme der Reinigung der Bus-Unterstände für den VBD, inkl. Kosten; 
– zusätzliche Aufgaben durch Unterstützung des Ordnungsamts infolge Aufhebung der Land-


schaftspolizei (Mithilfe Signalisation). 
 
Die Synergien zwischen Forstbetrieb und Werkbetrieb werden bereits auf vielen Gebieten ge-
nutzt. Sie sind noch nicht ganz optimal und können noch verbessert werden. Es handelt sich 
diesbezüglich aber um ein mittelfristiges Ziel, das im Zusammenhang mit vier Pensionierungen, 
welche im Jahr 2014 beim Werkbetrieb anstehen, erreicht werden kann. 
 
Die Synergien zwischen VBD und Werkbetrieb bezüglich VBD-Werkstatt können erst abschlies-
send quantifiziert und umgesetzt werden, wenn die Konsequenzen der vorgesehenen Ausgliede-
rung des VBD aus der Gemeindeverwaltung in den Details vorliegen. 
 
Weitere Einsparungen beim Werkbetrieb sind nur möglich, wenn Leistungen, Qualität und Perso-
nal abgebaut werden. Möglich wäre dies bei: 
– Reduzierung der Strassenreinigung, 
– Reduzierung des Blumenschmucks, 
– Reduzierung des Wanderwegnetzes, 
– Aufhebung der Loipe ARA Gadenstatt bis Mühle Glaris, 
– Aufhebung der Loipe Stilli bis Wolfgang. 
 
Es gilt zu beachten, dass in der Grundsatzvereinbarung vom 3. Juni 2009 betreffend Ausgliede-
rung des Werkbetriebs DDO zugesichert wurde, dass der touristische Angebotsstandard auch in 
Zukunft garantiert ist. Touristisch relevante Leistungsanpassungen müssten daher mit DDO im 
Vorfeld besprochen werden, was sicherlich Einfluss hätte auf die jährliche Entschädigung durch 
DDO von 890'000 Franken. 
 
 
Departement V 
 
Zusätzlich zum Verzichtsprogramm sind keine weiteren Einsparungsmassnahmen vorgesehen. 
Stattdessen leistet das Departement V einen Beitrag zur Schuldenreduktion durch den Verkauf 
von Liegenschaften, siehe Kapitel 2.3. 
 
 
2.2. Zusätzliche Einnahmen 
 
a) Ausgangslage 
 
Der Kleine Landrat spricht sich im Rahmen des Sanierungsprogramms für die Erhöhung der 
Handänderungssteuer aus, und gegen die Einführung der Liegenschaftensteuer oder einer 
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allgemeinen Steuererhöhung. Obwohl die Liegenschaftensteuer (wie andere Steuern auch) 
zahlreiche Nachteile und Ungerechtigkeiten aufweist, ist der Kleine Landrat nach wie vor der 
Ansicht, dass die Liegenschaftensteuer insgesamt richtig und wichtig ist für Davos. Dies insbe-
sondere deshalb, weil der Anteil der Zweitwohnungsbesitzer am gesamten Steuerertrag der 
Gemeinde deutlich tiefer ist als in anderen Gemeinden. Die einheimischen Steuerzahler zahlen 
somit verhältnismässig deutlich mehr (rund 86 %) an den Infrastrukturkosten, obwohl diese 
gleichermassen von den Zweitwohnungsbesitzern genutzt werden können, die im übrigen rund 
36 % des Davoser Liegenschaftenvermögens besitzen. Gemäss einer Studie der Universität Bern 
aus dem Jahr 2007 bestehen pro Zweitwohnung ungedeckte Kosten von 737 Franken ohne 
Standortentwicklung bzw. von 1'375 Franken mit Standortentwicklung. 
 
(Die Standortentwicklung umfasst Ausgaben für Dienstleistungen und Infrastruktur zur Förderung der Standortattraktivität aus 
Sicht der Zweitwohnungen. Vgl. Zeitschrift "Die Volkswirtschaft – das Magazin für Wirtschaftspolitik", Nr. 5-2008, S. 55 ff., vgl. 
auch http://www.wirtschaftsforum-gr.ch/data_cms/dokumente/2008-06_volkswirtschaft_zweitwohnungspolitik.pdf) 
 


 
 
Bei deutlich über 4'000 Zweitwohnungen ergibt dies jährlich mindestens 3 Mio. Franken bzw. 5,5 
Mio. Franken mit Investitionen. Ohne Liegenschaftensteuer subventionieren die einheimischen 
Steuerzahler die Zweitwohnungsbesitzer entsprechend. Diese Berechnung wird derzeit von 
einem unabhängigen Beratungsunternehmen im Rahmen eines übergeordneten Projekts aktuali-
siert. 
 
Aufgrund des Rechts von Bund und Kanton sind bei der Liegenschaftensteuer keine Ausnahmen 
oder Erleichterungen für das einheimische Gewerbe, für die Bergbahnen, Hotellerie und Klinikbe-
triebe möglich. Angesichts der schwerwiegenden und sich weiter verschärfenden Euro-Schwäche 
wird momentan darauf verzichtet, die für die Davoser Volkswirtschaft wichtigen Branchen mit 
einer jährlich zu bezahlenden Steuer zusätzlich zu belasten. 
 
Auch eine allgemeine Steuererhöhung gilt es in diesem Zusammenhang zu prüfen. Vorgängig zur 
Volksabstimmung über die Einführung der Liegenschaftensteuer wurde teilweise von der Geg-
nerschaft der Vorschlag ins Feld geführt, dass eine Steuererhöhung, die ausschliesslich für den 
Schuldenabbau verwendet wird, eine sinnvolle Massnahme wäre. Grundsätzlich wehrt sich der 
Kleine Landrat nicht gegen Mehreinnahmen über allgemeine Steuern, gibt aber zu bedenken, 
dass damit einerseits die vom Kanton beschlossene Steuererleichterung in ihrer Wirkung einge-
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schränkt würde. Andererseits können Zweitwohnungsbesitzer kaum ein finanzielles Interesse 
haben, ihr Steuerdomizil nach Davos zu verlegen, da sie hier wegen dem Fehlen der Liegen-
schaftensteuer als Zweitwohnungsbesitzer zwar bevorzugt, aber mit einem erhöhten Steuerfuss 
als Ortsansässige benachteiligt würden. Vor allem bei höheren Einkommen und Vermögen wirkt 
sich eine allgemeine Steuererhöhung wegen der Steuerprogression nachteilig aus. 
 
Der Kleine Landrat vertritt im Weiteren die Meinung, dass die klare Ablehnung der Vorlage zur 
Einführung der Liegenschaftensteuer vor weniger als zwei Jahren zu respektieren sei, obwohl die 
von vielen Gegnern geforderten Sparbemühungen in ansehnlichem Rahmen zwischenzeitlich 
umgesetzt wurden. 
 
Der Kleine Landrat beurteilt es schliesslich als nicht zielführend, Maximalforderungen zu verlan-
gen und das Risiko eines Scheiterns in Kauf zu nehmen. Obwohl aus rein finanzpolitischer Sicht 
in Anbetracht des Schuldenanstiegs und der Investitionsfolgekosten Mehreinnahmen von über 3 
Millionen Franken pro Jahr sinnvoll wären, gereicht es mehr zum Nutzen von ganz Davos, wenn 
der Kleine Landrat nebst Verzichten und Sparen nur um das Minimum an zusätzlichen Einnah-
men ersucht. Andererseits kann damit möglicherweise erreicht werden, dass auch Kreise, die 
Mehreinnahmen gegenüber grundsätzlich kritisch eingestellt sind, dem vorgeschlagenen Konzept 
zustimmen können. 
 
Aufgrund der weiterhin hohen Infrastrukturkosten ist die Einführung der Liegenschaftensteuer 
aber nicht endgültig vom Tisch. Beispielsweise bei einer Neuauflage der Bündner NFA muss die 
Liegenschaftensteuer erneut zum Diskussionspunkt werden, sollte sie wiederum Bestandteil des 
Ressourcenausgleichs sein, welcher die Gemeinde Davos insbesondere wegen der Bodenpreise 
voraussichtlich schwer belasten wird. Ferner muss die Entwicklung auf Bundesebene im Bereich 
Besteuerung der Eigenmiete genau verfolgt werden. Denkbar sind aber auch weitere Szenarien, 
welche Mehreinnahmen auf Gemeindestufe erfordern, z.B. weitere Revisionen des kantonalen 
Steuerrechts, Auswirkungen der Pflege- sowie der Spitalfinanzierung, neue Grossinvestitionen, 
ein spürbarer Rückgang von Wohnbevölkerung und Arbeitsplätzen, etc. 
 
 
b) Erhöhung der Handänderungssteuer 
 
Aufgrund der dargestellten Ausgangslage ist vorgesehen, die Handänderungssteuern von derzeit 
1,5 % auf neu 2 % zu erhöhen. Hierbei handelt es sich um den Maximalsatz, welchen das 
kantonale Recht für diese Steuer zulässt (Art. 12 Gesetz über die Gemeinde- und Kirchensteuern 
GKStG). Der Hauptunterschied zur Liegenschaftsteuer besteht darin, dass es sich bei der Hand-
änderungssteuer nicht um eine jährlich zu bezahlende Steuer handelt sondern um eine Ver-
kehrssteuer, die nur anfällt bei Verkäufen von Liegenschaften/Grundstücken bzw. bei Einräu-
mung von Baurechten. Die effektiven Erträge sind daher direkt abhängig von der Entwicklung des 
Davoser Immobilienmarkts. Diese Erhöhung um 0,5 % soll ohne Zweckbindung erfolgen und voll 
zugunsten der Laufenden Rechnung gehen. Die Erhöhung soll per 1. Januar 2012 erfolgen. 
 
Alle grösseren Tourismusorte in Graubünden erheben die Handänderungssteuer bereits zum 
Satz von 2 % (St. Moritz, Arosa, Klosters-Serneus, Flims, Laax, Vaz/Obervaz/Lenzerheide). Für 
die Erhöhung ist eine Anpassung des kommunalen Steuergesetzes notwendig, da der Steuersatz 
und die Zweckbindung darin festgehalten sind. Ausgehend vom durchschnittlichen Ertrag der 
Jahresrechnungen 2009 und 2010 von 3'377'701 Franken ergeben sich jährliche Mehreinnahmen 
von 1'126'000 Franken (3,377 Mio. ÷ 1,5 % × 0,5 %). Eine weiter zurückgehende Betrachtungs-
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weise ist nicht statthaft, weil bis 2008 die Handänderungssteuer zu unterschiedlichen Ansätzen 
abhängig von der Besitzdauer erhoben wurde. 
 
Die im Artikel 6 des kommunalen Steuergesetzes geregelte Verwendung der Handänderungs-
steuer ist wie folgt anzupassen: 
 
Handänderungssteuer 
Verwendung 


Anteil 
2011 


Anteil in Fr. gemäss 
Durchschnitt Rech-
nungen 2009 und 
2010 (Bereich 901) 


Anteil in Fr. nach Erhöhung der 
Handänderungssteuer auf 2 % 
(ab 2012) 


neuer 
Anteil 
(ab 2012) 


Beitrag Spezialfinanzierung 
„Parkplätze“ 


1/3  1,126 Mio. 1,126 Mio. 
(unverändert) 


1/4 


Finanzierung Fonds öffentliche 
und private Werke 


1/2 1,689 Mio. 1,689 Mio. 
(unverändert) 


3/8 


zugunsten Laufende Rechnung 
des jeweiligen Kalenderjahres 
(ohne Zweckbestimmung) 


1/6 0,563 Mio. 1,689 Mio. 
(Erhöhung um Fr. 1,126 Mio.) 


3/8 


Total 1 3,378 Mio. 4,504 Mio. 1 


 
 
2.3. Verkäufe von Liegenschaften 
 
Nachdem im Jahr 2010 der Bündahof und das Haus Notar Engi veräussert wurden, sind weitere 
Liegenschaften zum Verkauf vorgesehen. Dabei handelt es sich kurzfristig um den Werkhof EWD 
sowie um die Liegenschaft Castelmont. Die voraussichtlichen Verkaufserlöse betragen insgesamt 
rund 7,5 bis 8 Mio. Franken, die für den Schuldenabbau bzw. zur Vermeidung von zusätzlichen 
Schulden herangezogen werden (angesichts der weiterhin hohen Investitionen, z.B. Erweiterung 
Alterszentrum Guggerbach). 
 
Mittelfristig ist vorgesehen, das Schützenhaus Islen sowie die Gemeindeparzelle auf dem Ja-
kobshornparkplatz zu verkaufen. Dabei ist mit einem Verkaufserlös von weiteren 4 Mio. Franken 
zu rechnen. 
 
 
3. Zusammenfassung 
 
Nachfolgend in der Übersicht alle Massnahmen zur Entlastung der Laufenden Rechnung: 
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Das Verzichtsprogramm ist bereits heute zu über 92 % umgesetzt. Der Kleine Landrat überprüft 
im Rahmen des Voranschlags 2012, inwieweit die übrigen Massnahmen realisiert werden kön-
nen. Das vorliegende Sanierungsprogramm bildet den zweiten Schritt zur Sanierung der Ge-
meindefinanzen. Es ist aber wichtig festzuhalten, dass auch bei vollständiger Umsetzung der 
vorgeschlagenen Massnahmen erst eine Konsolidierung auf hohem Niveau erreicht wird. Für 
eine substanzielle Entschuldung ist der angekündigte dritte Schritt und oder zusätzliche Steuer-
einnahmen unumgänglich. Falls Parlament und Volk die Zustimmung zu den vom Kleinen Land-
rat vorgeschlagenen Massnahmen geben können, wird bei stabiler Konjunkturlage eine Trend-
wende zur Genesung der Gemeindefinanzen resultieren. 
 
 
Antrag an den Grossen Landrat: 
 
1. Das vom Kleinen Landrat ausgearbeitete Sanierungsprogramm sei zu genehmigen. 
 
2. Der Nachtrag I zum Steuergesetz der Landschaft Davos (DRB 20) sei zuhanden der Volks-


abstimmung zu genehmigen, vorbehältlich der Zustimmung der Regierung zur Änderung des 
Steuergesetzes. 


 
 
Gemeinde Davos 
Namens des Kleinen Landrates 
 
 
  
Hans Peter Michel 
Landammann 


Michael Straub 
Landschreiber 


 
 
 
Beilage/n 
– Nachtrag II zum Steuergesetz der Landschaft Davos (Entwurf) 
 
 
Aktenauflage 
– Übersicht zur Umsetzung des Verzichtsprogramms, Stand Mai 2011 
– KPMG, Grundlagen für den Entscheid des Kleinen Landrates "Strategie Verselbstständi-


gung Spital Davos" 
– KPMG, Bericht "Spital Davos - Verselbständigung / Vergleich AG mit Stiftung" vom 6. April 


2011 
– PwC, Bericht "Handlungsoptionen für zukünftige Gestaltung des Verkehrsbetriebs Davos" 


vom 15. März 2011 
– PwC, Bericht "Unternehmerische Idee und Finanzplanung VBD" (Entwurf) vom Mai 2011 
– PwC, Finanzplanung VBD 2011-2015 (Entwurf) 
– Gemeinde Davos, Gegenüberstellung Handänderungssteuer vs. Liegenschaftensteuer 
 
 
Mitteilung an 
– GPK 
– Finanzverwaltung 
 













 


KLEINER LANDRAT 
 
Berglistutz 1, Postfach 
7270 Davos Platz 1 
Telefon +41 81 414 33 00 
Fax +41 81 414 33 88 
kanzlei@davos.gr.ch 
www.gemeindedavos.ch 
 


  


 


 


Sitzung vom 08.03.2011 
Mitgeteilt am 11.03.2011 
Protokoll-Nr. 11-185 
Reg.-Nr. B1.3.2 
 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 
Teilrevision „Gefahrenzone Monstein“ 
 
 
1. Ausgangslage 
 
Der heute gültige Zonenplan der Fraktion Monstein wurde in der Volksabstimmung vom 4. März 
2001 beschlossen und von der Regierung am 16. April 2002 genehmigt. 
 
Eine Überprüfung der Gefahrenzonen fand dabei nicht statt. Dementsprechend wurden auch 
keine ausgeschieden. 
 
In den Jahren 2003/2004 erfolgte eine Gesamtrevision der Ortsplanung der Gemeinde Davos. In 
der Volksabstimmung vom Oktober 2004 wurden über das ganze Gemeindegebiet neue Gefah-
renzonen beschlossen. 
 
Dabei wurde im Gebiet „Ronenwald“, oberhalb Monstein, eine Gefahrenzone beschlossen, 
welche marginal die Bauzone überlagerte. 
 
In der Folge reichten zwei betroffene Grundeigentümer Beschwerde bei der Regierung ein, was 
zur Folge hatte, dass die Regierung das Genehmigungsverfahren sistierte. Die Begründung dazu 
war, dass weitere Abklärungen zur Gefahrenzone 2 nötig wären. 
 
In der Folge wurde ein auf Geologie spezialisiertes Büro beauftragt, ein Fachgutachten bezüglich 
dem Gebiet „Ronenwald“ zu erstellen. 
 
Das Gutachten ergab, dass die Gefahrenzone wesentlich vergrössert und allenfalls sogar der 
Gefahrenzone 1 zuzuweisen wäre, mit der Konsequenz, dass die Bauzone teilweise reduziert 
werden müsste. 
 
Die Alternative wäre das Errichten von Steinschlagverbauungen im besagten Gebiet. 
 
Im Anschluss daran liess die Gemeinde ein entsprechendes Projekt erarbeiten. Die Ausführung 
der Verbauung erfolgte 2009. 
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Die zuständige Gefahrenkommission hat daraufhin die veränderte Ausgangslage neu beurteilt, 
die ursprüngliche Gefahrenzone 1 gestrichen und das Gebiet wieder der Gefahrenzone 2 zuge-
teilt. Allerdings wurde der Perimeter derselben wesentlich vergrössert. 
 
 
2. Vorprüfung 
 
Die revidierten Planungsmittel wurden gestützt auf Art. 12 der Kantonalen Raumplanungsverord-
nung des Kantonalen Amtes für Raumentwicklung zur Vorprüfung unterbreitet. 
 
Mit dem Vorprüfungsbericht vom 14. Oktober 2010 hat das ARE des Revisionsprojekt positiv 
beurteilt. 
 
 
3. Mitwirkungsverfahren 
 
Die vorliegende Teilrevision der Ortsplanung wurde gestützt auf Art. 13 der Kantonalen Raum-
planungsverordnung während 30 Tagen öffentlich aufgelegt. Während der Auflagefrist können 
begründete Vorschläge in schriftlicher Form dem Kleinen Landrat eingegeben werden. Der Kleine 
Landrat entscheidet darauf hin und gibt den Antragsstellenden seinen Entscheid schriftlich 
bekannt. 
 
 
4. Mitwirkungseingaben 
 
Die öffentliche Auflage erfolgte vom 26. November 2010 bis 27. Dezember 2010. 
 
Frau Ursula Wilhelm, Eigentümerin der Parzelle 5612, äusserte sich termingerecht zu den 
aufgelegten Unterlagen. 
 
Sie monierte, dass praktisch bei allen Parzellen die Grenzlinie der Gefahrenzone entlang der 
Parzellengrenzen verlaufe und dass nur ihre Parzelle im unteren Teilabschnitt in der Mitte diago-
nal durchquert würde. Dies hätte zur Folge, dass sie nur noch über die Hälfte des  Baulandes 
verfüge, was zu erheblichen finanziellen Einbussen führen würde. 
 
Nach Besprechung mit dem dafür zuständigen Förster, Hanspeter Hefti, sowie dem Raumplaner, 
Orlando Menghini, wurde beschlossen, den Verlauf der Gefahrenzone auf die Länge von 40 m zu 
ändern und der Parzellengrenze entlang zu führen. 
 
 
5. Teilrevision Zonenplan „Monstein“ 1:2000 
 
Die in der Volksabstimmung vom 31. Oktober 2004 beschlossene Gefahrenzone 2 wird aufgeho-
ben und durch die von der zuständigen Gefahrenkommission am 27. Januar 2010 vorgeschlage-
ne Gefahrenzone 2 mit einer Korrektur im Bereich der Parzelle 5612 ersetzt. 
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Antrag an den Grossen Landrat: 
 
Der Zonenplan „Monstein“ 1:2000 wird zuhanden der Volksabstimmung verabschiedet. 
 
 
Gemeinde Davos 
Namens des Kleinen Landrates 
 
 
  
Hans Peter Michel 
Landammann 


Michael Straub 
Landschreiber 


 
 
 
Aktenauflage 
– Zonenplan "Monstein" 1:2000 vom 22.02.2011 
– Planungs- und Mitwirkungsbericht vom 22.02.2011 
– Vorprüfungsbericht des ARE vom 14.10.2010 
 
 
Mitteilung an 
– Vorsteher Hochbaudepartement 
– Ressortleiterin Hochbauamt 
 





